1. An der Veranstaltung: 9. Treffen der Nichtregierungsorganisationen „Unter Platanen”, nachstehend Veranstaltung genannt, das von 11.00 bis 18.00 Uhr stattfindet, können sich Nichtregierungsorganisationen (NGO’s) beteiligen. 

2. Die Veranstaltung wird vom Büro für Nichtregierungsorganisationen bei der Stadtverwaltung Szczecin (Stettin) organisiert, nachstehend Büro genannt. 

3. Die Veranstaltung findet im folgenden Bereich statt: Armii-Krajowej-Platz, Karola- Szymanowskiego-Str., Michała-Ogińskiego-Str., Stefana-Moniuszki-Str., Piotra-Skargi-Str. d.h. die Grünanlage „Jasne Błonia“ und Jana-Kasprowicza-Park bis zur Tatz Denkmal der Polen. 

4. Die Teilnahme ist unentgeltlich bis auf die Nutzung des Zeltes mit Ausstattung (Tisch, 2 Stühle und Schild mit der Bezeichnung der Organisation und der Standnummer), nachstehend Stand genannt. 

5. Teilnahmebeitrag mit Übernachtung 30 PLN, für deutsche TeilnehmerInnen kostenlos. 

6. Die Organisation ist zusätzlich verpflichtet, die Kosten eines eventuellen Verlustes oder der Vernichtung der Ausstattungsstücke, von denen im Pkt. 4 die Rede ist, bis zu PLN 300,00 (100,00 €) zu tragen. 

7. Die Zahlungen sind ausschließlich auf das Bankkonto zu leisten, das auf der Internetseite www.platany.org zu finden ist. 

8. Die Anmeldefrist ist der 21. Mai 2010. 

9. Sollte die Organisation auf die Teilnahme später als am 21. Mai 2010 verzichten oder am Veranstaltungstag bis am Stand nicht erschienen sein, wird die bezahlte Gebühr nicht zurückerstattet. Der bestellte, aber bis 12.00 Uhr nicht besetzte Stand wird aufgelöst. 

10. Das Organisationsbüro, in dem die Standübergabe und –abnahme erfolgt, ist am Veranstaltungstag von 8.00 bis 18.30 Uhr geöffnet. 

11. Die Übernahme und die Abnahme des Standes erfolgt aufgrund des Übernahme- und Abnahmeprotokolls. 

12. Der Stromanschluss ist nur an einigen Ständen von der Seite der Ogińskiego-Str. vorhanden. Die Anzahl der Stände mit Stromanschluss ist beschränkt. 

13. Einfahrt mit den Autos auf das Veranstaltungsgelände zwecks Lieferung von Materialien, die für die Organisation des Standes notwendig sind, erfolgt ausschliesslich mit einer Einlasskarte, die bei der Stadtverwaltung Szczecin im Zi. 336 A zu bekommen ist. Deutsche Teilnehmer werden gebeten, ihre KfZ-Einlasskarten per eMail anzufordern unter der Adresse bop@um.szczecin.pl. Die Karten werden dann zugemailt. Diese Einfahrtsregelung betrifft die Straßen Moniuszki, Oginskiego und Skargi von 8.00-11.00 Uhr und nach 19.00 Uhr. Die Einfahrt mit den Autos in die Platanalleen ist untersagt. 

14. Die Stände werden nach der Reihenfolge der Anmeldungen zugeordnet und diesbezüglich werden keinerlei Ansprüche seitens der Organisationen, insbesondere bezüglich des Standortes, berücksichtigt. 

15. Als vollständige Anmeldung gilt das ausgefüllte Formular samt der entrichteten Gebühr (Originalbeleg bzw. bescheinigte Kopie). 

16. Die Organisationen, die sich in einer anderen Form, außerhalb des Standes präsentieren wollen, sind verpflichtet, sämtliche Einzelheiten betreffend der Präsentation mit dem Büro abzusprechen. 

17. Sämtliche Bitten bezüglich der Zeit, Form bzw. des Ortes der Präsentation werden berücksichtigt, soweit das Programm es zulässt. 

18. Eine Organisation kann einen Stand beanspruchen. 

19. Das Büro behält sich das Recht vor, den Umfang der am Veranstaltungstag angebotenen Leistungen zu ändern. 

20. Das Büro behält sich das Recht vor, die Veranstaltung aus Gründen, die durch den Veranstalter nicht zu vertreten sind, abzusagen.

